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RS Vwgh 2000/4/27 96/15/0181
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 27.04.2000

Index

32/04 Steuern vom Umsatz

Norm

UStG 1972 §3 Abs8;

Rechtssatz

§ 3 Abs 8 UStG 1972 ist auch auf den Fall, in dem der Liefergegenstand durch mehrere Personen nacheinander

befördert wird, anwendbar. Auf Unwägbarkeiten eines von vornherein vorgesehenen Beförderungsweges kommt es

nicht an.
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